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Hygienebestimmungen des Vereins 
 
Der Vorstand des Kendo Dojo Köln e.V. bittet die Mitglieder des Vereins 
folgende Hygienebestimmungen zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1. Allgemeines 

o Das Training in den Hallen auf der Nikolausstr. 52, 50937 Köln und 
Lohrbergstr. 46, 50939 Köln kann ab dem 13.08.2020 wieder 
aufgenommen werden.  

o Es gilt die Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. 

2. Gruppengröße 
o Die Gruppengröße ist pro Trainingseinheit auf maximal 11 Personen 

(Übungsleiter/in inklusive) beschränkt. 

3. Anmeldung und Registrierung 
o Teilnehmer/innen müssen sich mindestens 24 Stunden vor Beginn des 

Trainings verbindlich zum Training anmelden. Personen ohne 
fristgerechte Anmeldung dürfen nicht am Training teilnehmen.  

o Vor Beginn des Trainings müssen Teilnehmer/innen schriftlich 
erklären, dass sie symptomfrei von Atemwegserkrankungen, Corona-
verdacht u.ä. sind. Zudem werden Kontaktdaten erhoben. Die 
Formulare werden vom Vorstand nach vier Wochen vernichtet.  

4. Maßnahmen im Umfeld der Sportstätte 
o Alle Teilnehmenden reisen individuell und bereits in Sportbekleidung 

zur Trainingseinheit an. Auf Fahrgemeinschaften wird nach Möglichkeit 
verzichtet. 

o Zuschauer/innen ist der Zutritt zur Sportstätte nicht gestattet. 
Ausnahmen bestehen für Begleitpersonen minderjähriger 
Teilnehmer/innen. Begleitpersonen tragen in der Halle für die Dauer 
des Trainings einen Mund-Nasen-Schutz.  

o Das Betreten und Verlassen der Sportstätte geschieht 
 nacheinander, 
 mit Mund-Nasen-Schutz und 
 (auch bei Warteschlangen) unter Einhaltung des Mindestabstandes 

von 1,5 Metern. 
o Umkleiden und Waschräume dürfen nur einzeln betreten und genutzt 

werden.  

An alle Mitglieder des Vereins 
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o Eine Hygieneausrüstung, die Hand- und Flächendesinfektionsmittel, 
Flüssigseife und Papierhandtücher beinhaltet, steht bei jedem Training 
bereit.  

 
5. Verantwortliche 

o Der/ die Übungsleiter/in ist für die Einhaltung der Hygienebestimmung 
während des Trainings verantwortlich.  

o Der Vereinsbeauftragte zur laufenden Überprüfung der Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen ist Martin Evertz-Rittich. 


